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Sitzung des Technischen Ausschusses am 11.04.2022 

 

TOP 5 Teileinziehung des Verbindungswegs Flst.-Nr. 1065/1 der 

Gemarkung Freudenberg zwischen Lindtalstraße und Dürrbachweg 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Der Technische Ausschuss berät über das Vorgetragene und beschließt, die 

Teileinziehung der Gemeindestraße mit Flurstücksnummer 1065/1 der Gemarkung 

Freudenberg zwischen Lindtalstraße und Dürrbachweg und die Benutzung der 

Straße auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg zu beschränken  

 

Sachvortrag:  

 

 
 

Die Gemeindestraße mit der Flurstücksnummer 1065/1 hat als Verbindungsweg und 

Abkürzung zwischen Lindtalstraße und Dürrbachweg gedient. 

Aufgrund von Erosion im Hang hat dieser Verbindungsweg talseitig Schaden 

genommen und wurde deshalb für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Da die 

Sanierungsarbeiten aufwendig und kostenintensiv sind und in keinem Verhältnis zum 

Nutzen stehen, soll der Weg auf eine Breite von 2 m zurückgebaut werden. Dabei 

entstehen nur geringe Kosten in Höhe von ca. 8500,- € für Rückbau und den Einbau 

von Randsteinen. 

 

Gemäß §7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) soll das Flurstück-

Nr. 1065/1 für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr eingezogen werden. Aufgrund 

der dann geringen Wegbreite, ist in der Örtlichkeit klar erkennbar, das eine Nutzung 

des Weges für PKW nicht möglich sein wird. Die Gemeindestraße soll zum Geh- und 

Radweg umgewidmet werden, damit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

gewährleistet ist. Einen verhältnismäßig geringen Umweg von ca. 500 m für 

Fahrzeugführer halten Straßenverkehrsbehörde und die Verwaltung für zumutbar. 

Vom Straßenverkehrsamt des Landratsamtes wird ausdrücklich empfohlen auf 

jegliche Beschilderung zu verzichten. Die Vorrausetzung für die Einleitung der 

Verfahrens ist somit gegeben. 



Das Verfahren wird durch öffentlichen Beschluss des Technischen Ausschusses 

eingeleitet. Anschließend wird der Beschluss der Teileinziehung, ortsüblich im 

Amtsblatt der Stadt Freudenberg öffentlich bekannt gegeben. 

 

Innerhalb von 3 Monaten nach der Bekanntmachung, kann der Teileinziehung des 

Weges widersprochen werden, wenn hierfür entsprechende Gründe dargelegt 

werden können. 

 

 

Finanzierung: 

 

Die notwendigen Finanzmittel stehen unter der Kostenstelle 5410 0000  

zur Verfügung.  

 

Sichtvermerk Kämmerer: _______ 
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